
 

   

Niederschrift 

über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 

 Sitzungstermin: Dienstag, 20.02.2024 
 Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 
 Sitzungsende: 20:15 Uhr 
 Ort, Raum: im Sitzungssaal des Rathauses 

 
Anwesend: 

Vorsitzender: 

Frank, Simon ZFA Erster Bürgermeister  

Stellvertretender Vorsitzender: 

Andrelang, Michael CSU Zweiter Bürgermeister  

Stellvertretende Vorsitzende (Dritte Bürgermeisterin): 

Schmid, Monika FWG Dritte Bürgermeisterin  

Schriftführer: 

Kronier, Stefan   

Gremiumsmitglieder: 

Anner, Florian FWG   

Feistl, Johann ZFA   

Helfmeyer, Silke, Dr. FWG   

Hobelsberger, Josef FWG   

Knickenberg, Gerhard ZFA   

Lang, Veronika BBA   

Mittermayer, Tatjana ZFA   

Neelsen, Wolf GRÜNE   

Parigger, Christine ZFA   

Pertl, Sebastian FWG   

Reiter, Gerhard ZFA   

Thaurer, Peter CSU   

Vordermayer, Franz BBA   

Westenthanner, Georg CSU   
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Gemeindeverwaltung: 

Linhuber, Elisabeth   

Schrank, Josef   

 
Weitere Gäste: 

./.   

 
Abwesend: 

Gremiumsmitglieder: 

Hoesch, Simon ABL  Privat verhindert 

Scheck, Andreas ZFA  Krank 

Weimann, Edda, Prof. Dr. GRÜNE  Beruflich verhindert 

Weiser, Marco ZFA  Krank 

 
 
  



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates, 20.02.2024      
 

  Seite: 3/23 

 

Tagesordnung: 
 
 1.   Allgemeines 
  
 2.   Priental-Wärme - Aufbau einer zentralen Wärmeversorgung; 

hier: GmbH-Gründung und verbindliche Kunden-Akquise 
  
 3.   Benutzungssatzung zur Nutzung der Priental-Halle 
  
 4.   Gebührensatzung zur Nutzung der Priental-Halle 
  
 5.   Abbrennen von Feuerwerken im Gemeindebereich Aschau i.Chiemgau 
  
 6.   Europawahl; 

hier: Bestellung eines Gemeinde-Wahlleiters und dessen Stellvertreter sowie Festlegung 
der Höhe des Erfrischungsgeldes 

  
 7.   Standesamt; 

hier: Widerruf der Bestellung von Frau Sandra Stöger 
  
 8.   Standesamt; 

hier: Bestellung von Herrn Martin Stuffer als stellvertretenden Leiter des Standesamtes 
  
 9.   Volkshochschule Chiemsee e. V.; 

hier: Antrag auf Anhebung der Zuschüsse der Trägergemeinden 
  
 10.   Information zur Personalsituation in den örtlichen Kindertagesstätten 
  
 11.   Antrag auf Widmung eines Steges über die Prien ("Johanna-Weißensteiner-Steg") 
  
 12.   Anfragen aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder 
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Top 1 Allgemeines 

 
 
Sachverhalt: 
 
Erster Bürgermeister Simon Frank eröffnet um 19.00 Uhr die öffentliche Sitzung des Ge-
meinderates Aschau i.Chiemgau und begrüßt die Gemeinderatsmitglieder, den Vertreter 
der Presse, Herrn Rehberg (OVB) sowie die anwesenden Zuhörer.  
 
Der Bürgermeister stellt fest, dass zum heutigen Sitzungstermin gemäß Art. 46 Abs. 2 
Gemeindeordnung (GO) i. V. m. § 25 der Geschäftsordnung (GeschO) unter Angabe der 
Tagesordnung geladen ist.  
 
Entschuldigt: 
Hoesch Simon 
Prof. Dr. Weimann Edda 
Scheck Andreas 
Weiser Marco 
 
Die Mehrheit der Mitglieder des Gemeinderates ist anwesend und stimmberechtigt; der 
Gemeinderat ist beschlussfähig.  
 
 
Genehmigung einer Sitzungsniederschrift: 
Die Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 23.01.2024 ist im 
Ratsinfosystem zur Einsichtnahme für die Gemeinderatsmitglieder hinterlegt und liegt 
während der Sitzung auf. 
 
Wenn bis zum Schluss der Sitzung keine Einwendungen erhoben werden, gilt diese Nie-
derschrift als genehmigt (Art. 54 Abs. 2 GO, § 27 Abs. 2 GeschO). 
 
 
 
GRATULATIONEN: 
 
Geburtstage: 
Simon Hoesch 
 
Erster Bürgermeister Simon Frank gratuliert hierzu nachträglich. Das Geschenk zu sei-
nem „runden“ Geburtstag bekommt Herr Simon Hoesch in der nächsten Gemeinderats-
sitzung, da er heute krankheitsbedingt nicht anwesend sein kann. 
 
 
INFORMATIONEN des Bürgermeisters: 
 
Änderung der Besetzung des Gemeinderats: 
Mit E-Mail vom 18.02.2024 teilte Frau Prof. Dr. Edda Weimann mit, dass sie aus berufli-
chen Gründen ihr Gemeinderatsmandat niederlegt. 
Die Verwaltung hat inzwischen mit der Listennachfolgerin Kontakt aufgenommen, welche 
bis Ende der Woche Rückmeldung geben wird. 



Öffentliche Sitzung des Gemeinderates, 20.02.2024      
 

  Seite: 5/23 

 

  
Der Sachverhalt wird voraussichtlich für die Gemeinderatssitzung am 12.03.2024 auf die 
Tagesordnung gesetzt. 
 
 
Archiv-Besichtigung 
Der Gemeinderat besichtigte um 17:30 Uhr vor der heutigen Sitzung das Archiv des Hei-
mat- und Geschichtsvereins am Bahnhof, Hans-Clarin-Platz 1. Im Anschluss daran er-
folgte um 18:00 Uhr die Besichtigung des Gemeindearchivs im Rathaus. Das kommunale 
Archivwesen ist nach Art. 57 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) Pflichtaufgabe der Kommu-
nen. Bei der heutigen Begehung war die ehemalige Generaldirektorin der Staatlichen 
Archive Bayerns, Frau Dr. Margit Ksoll-Marcon als Gast anwesend. Dabei konnte sie uns 
für beide Archive professionelle Arbeit attestieren. Hierzu bedankt sich Erster Bürger-
meister Simon Frank im Namen der Gemeinde recht herzlich bei ihr. Einen besonderen 
Dank spricht er außerdem an dieser Stelle unserer Gemeindearchivarin Ilse Goßner so-
wie dem Heimat- und Geschichtsverein Aschau i. Chiemgau für die vorbildliche Arbeit 
aus. 
 
 
 
INFORMATIONEN aus den Fachbereichen: 
 
Fachbereich I 
./. 
 
 
 
Fachbereich II 
 
Rasenpate-Projekt 
Der WSV Aschau hat eine Spendenaktion „Platzpate“ ins Leben gerufen. Diese werden 
für die dringend benötigte Sanierung des Sportplatzes an der Schützenstraße, Umrüs-
tung sämtlicher Flutlichtanlagen auf LED sowie den Kabinenbau am Sportplatz beim Frei-
bad verwendet. Als Beteiligung an den oben genannten Maßnahmen wurden der Ge-
meinde 30.000 € zugeführt. 
 
Erster Bürgermeister Simon Frank bedankt sich recht herzlich beim WSV Aschau für die 
Spendenaktion „Platzpate“. 
 
 
Fachbereich III 
./. 
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Fachbereich IV 
 
A8 RO-Salzburg – 6-streifiger Ausbau zwischen Achenmühle und Bernauer Berg; Ausle-
gung Planfeststellungsbeschluss 
Die Regierung von Oberbayern teilte mit E-Mail vom 05.02.2024 mit, dass das Planfest-
stellungsverfahren zu o. g. Vorhaben abgeschlossen ist. 
Die Auslegung der Unterlagen ist für 04.03.2024 bis einschl. 15.03.2024 geplant. 
In dieser Zeit haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit der Einsichtnahme in 
der Gemeindeverwaltung, Zimmer Nr. 24. 
 
 
Sollinger-Steg 
Nach Aufhebung der Ausschreibung im letzten Jahr, wurden für die einzelne Gewerke 
separate Angebote eingeholt. 
Die Stahlbauarbeiten wurden durch den ZV Oberland beschränkt ausgeschrieben. 
Im Anhang sind die einzelnen Gewerke, welche bereits beauftragt sind aufgelistet. 
 
Die Maßnahme soll im Mai beginnen. 
Vorab findet noch die Spülbohrung für die Sparten Trinkwasser, Strom und Breitbandver-
sorgung statt.  
 
Sehr erfreulich ist, dass der Neubau des „Sollinger Stegs“ gemäß der beiliegenden An-
lage um rund 7.500,00 EUR unter der Kostenschätzung liegt.  
 
 
TERMINE: 
 
Dienstag, 27.02.2024 – 19.00 Uhr 
Bürgerversammlung – Festhalle Hohenaschau 
(Einlassung Bewirtung am 18.00 Uhr) 
 
 
 
Zur Information 
Anwesend: 17   
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Top 2 Priental-Wärme - Aufbau einer zentralen Wärmeversorgung; 
hier: GmbH-Gründung und verbindliche Kunden-Akquise 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Erster Bürgermeister Simon Frank 
 
Auf die Informationen aus vorangegangenen GRS wird verwiesen. In heutiger GRS soll 
ein aktueller Überblick über den allg. Sachstand gegeben werden. 
Zudem wird dem Gremium eine mögliche GmbH-Gründung "Priental-Wärme GmbH" so-
wie der Start der "verbindlichen Kunden-Akquise" zur Entscheidung vorgelegt. 
  
Wie im Vorfeld erläutert befindet sich Bürgermeister Frank sowie die Verwaltung - stell-
vertretend für die Gemeinde Aschau i.Chiemgau - in engmaschiger Abstimmung mit den 
Stadtwerken Rosenheim bzgl. eines möglichen Aufbaus eines Wärmenetzes samt Ener-
giezentrale in Aschau bzw. Sachrang. Als Arbeitstitel wurde der Terminus "Priental-
Wärme GmbH" gewählt. Die Markensicherung (inkl. Logo) wurde hierzu bereits in Auftrag 
gegeben. 
 
Aktuell laufen die Sondierungen hinsichtlich eines möglichen Standortes für eine Ener-
giezentrale am nördlichen Ortsrand in Aschau. 
Zusammen mit dem möglichen Projektpartner, den Stadtwerken Rosenheim, gibt es be-
reits eine Projektgruppe, welche in regelmäßigen Abstimmungsterminen die offenen 
Punkte zur Klärung der Rahmenbedingungen behandeln. Insbesondere der Wirtschafts-
plan, die Projekt-Finanzierung, die technische Umsetzung sowie die Förderkulisse be-
schäftigen hier die Beteiligten. Zur Erstellung eines seriösen Businessplanes ist es u. a. 
erforderlich, zunächst die Interessenten der ersten Bauabschnitte verbindlich abzufragen, 
um entsprechende Planungssicherheit herzustellen. 
Hierzu ist es wiederum notwendig, als geordnete Gesellschaft mit möglichen Anschluss-
Interessenten in Kontakt zu treten, sodass hier zu gegebener Zeit eine Gesellschafts-
gründung in Form einer GmbH (Gemeinde Aschau & Stadtwerke Rosenheim, je 50 %) 
anvisiert ist. 
Das Mindest-Stammkapital beträgt bei einer Summe von 25.000 € für jeden Partner 
12.500 €. 
  
Zur Projektfinanzierung ist angedacht, durch jeden Partner eine Anschubfinanzierung von 
beispielsweise rd. 500.000 € zuzuführen. Nach Inbetriebnahme der ersten Bauabschnitte 
würde sich das System dann "selbst tragen". 
 
 
Finanzierung: 
 
HH 2024: 
12.500 € plus rd. 30.000 € für allgemeine Voruntersuchungen 
 
HH 2025: 
Voraussichtlich rd. 500.000 € an die Priental-Wärme-GmbH 
Grunderwerb je nach Verhandlung und Überlassungsform an die mögliche Priental-
Wärme-GmbH 
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Sitzungsverlauf: 
 
Erster Bürgermeister Simon Frank erläutert dem Gemeinderat den Sachverhalt. Nach 
einer kurzen Diskussion fasst der Gemeinderat abschließend folgenden  
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, dem Ersten Bürgermeister die Befugnisse zu erteilen, eine 
GmbH in Form der o. g. Modalitäten mit den Stadtwerken Rosenheim zu gründen und die 
verbindliche Kunden-Akquise durch die Gemeinde Aschau i.Chiemgau, die Stadtwerke 
Rosenheim bzw. durch die noch zu gründende Priental-Wärme-GmbH aufzunehmen und 
die Wirtschaftlichkeitsberechnung entsprechend auszuarbeiten. Vor Weiterverfolgung / 
Umsetzung des Wärmeversorgungs-Projektes ist der Gemeinderat über die dann vorlie-
genden Eckdaten zu informieren und ein Grundsatzbeschluss zur Projekt-Weiterverfol-
gung zu fassen. 
 
 
 
Mehrheitlich beschlossen 
Ja: 15    Nein: 2    Anwesend: 17    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 3 Benutzungssatzung zur Nutzung der Priental-Halle 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Frau Michaela Bauer, Sekretariat/Assistenz Bürgermeister  
 
Gemäß unter TOP N3 der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023 wurde zu den damals 
vorgestellten Tarifen zur künftigen Nutzung der Priental-Halle eine Benutzungssatzung 
entworfen. 
 
Der Entwurf wurde dem Gemeindetag und der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Ro-
senheim zur Prüfung übersandt. Seitens Rechtsaufsicht wurde die Prüfung ausgeführt. 
Die vorgeschlagenen Korrekturen wurden eingearbeitet. 
 
Der finale Entwurf liegt nun zur Beschlussfassung vor. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Erster Bürgermeister Simon Frank stellt dem Gemeinderat den Entwurf der Benutzungs-
satzung vor. Anschließend fasst das Gremium folgenden  
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Benutzungssatzung – „Priental-Halle“, 83229 
Aschau im Chiemgau wie vorgelegt mit Inkraftsetzung zum 1. April 2024. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja: 17    Nein: 0    Anwesend: 17    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 4 Gebührensatzung zur Nutzung der Priental-Halle 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Frau Michaela Bauer, Sekretariat/Assistenz Bürgermeister  
 
Gemäß unter TOP N3 der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2023 wurde zu den damals 
vorgestellten Tarifen zur künftigen Nutzung der Priental-Halle eine Gebührensatzung 
entworfen. 
 
Der Entwurf wurde dem Gemeindetag und der Rechtsaufsicht des Landratsamtes Ro-
senheim zur Prüfung übersandt. Seitens Rechtsaufsicht wurde die Prüfung ausgeführt. 
Es waren keine Korrekturen erforderlich. 
 
Der finale Entwurf liegt nun zur Beschlussfassung vor. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Der Gemeinderat wird durch Ersten Bürgermeister Simon Frank über den Inhalt der bei-
liegenden Gebührensatzung informiert. Abschließend fasst der Gemeinderat folgenden 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Gebührensatzung – „Priental-Halle“, 83229 Aschau 
im Chiemgau wie vorgelegt mit Inkraftsetzung zum 1. April 2024. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja: 17    Nein: 0    Anwesend: 17    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 5 Abbrennen von Feuerwerken im Gemeindebereich Aschau i.Chiemgau 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Herr Stefan Kronier, Fachbereich Allgemeine Verwaltung 
 
 
Am 23.09.2023 beantragte ein Bürger, die Durchführung unterjähriger Feuerwerke im 
Gemeinderat zu diskutieren und grundsätzlich zu prüfen. 
 
Anlass hierfür war ein zuvor abgeschossenes „unterjähriges“ Feuerwerk. 
 
Das Sprengstoffrecht regelt dabei klar, wo Pyrotechnik nicht gezündet werden darf. Nach 
§ 23 Abs. 1 Sprengstoffverordnung (SprengV) sind in unmittelbarer Nähe von Kirchen, 
Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäu-
den und Anlagen das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände generell verboten. 
 
Nur aus begründetem Anlass (Hochzeiten, runde Geburtstage usw.) kann die Gemeinde 
Ausnahmen vom Verbot nach § 23 Abs.1 SprengV unterjährig zulassen, sofern nicht an-
dere wertige Punkte dagegensprechen.    
 
Im Übrigen können Behörden Verbotszonen für das Abbrennen von pyrotechnischen Ge-
genständen benennen. 
 
Vom 31. Dezember, 0:00 Uhr bis zum 1. Januar, 24:00 Uhr dürfen Feuerwerkskörper der 
Kategorie F2 grundsätzlich gezündet werden, außer in der Nähe der genannten Gebäude 
sowie in den Verbotszonen. 
 
Für das unterjährige Abbrennen von pyrotechnischer Gegenstände gibt es grundsätzlich 
folgende Regelungen/Möglichkeiten: 
 
1. Ausnahmegenehmigung nach § 24 Abs. 1 SprengV 
Für besondere Anlässe (Hochzeiten, runde Geburtstage usw.) können Städte und Ge-
meinden Privatpersonen eine Ausnahmegenehmigung für das unterjährige Abrennen von 
Feuerwerk vor allem der Kategorie F2 erteilen.  
In die Kategorie F2 fallen sogenannte Kleinfeuerwerke (z. B. Knaller, Frösche, kleine Böl-
ler, Raketen, und Vulkane, auch Batteriefeuerwerk). 
 
Die Genehmigung muss durch den Antragssteller schriftlich beim Ordnungsamt der Kom-
mune beantrag werden, in welcher man beabsichtigt, das Feuerwerk abzubrennen.  
 
Die anschließende Ausnahmegenehmigung kann mit Auflagen verbunden werden. Auf-
lagen können beispielsweise sein: 
 

 Anwesenheit der Feuerwehr während des Abbrennens des Feuerwerks oder 

 Nachweis einer Haftpflichtversicherung oder 

 welche Feuerwerkskörper erlaubt oder verboten sind. 
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Unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen kann die Ausnahmegenehmigung durch 
die Kommune auch abgelehnt werden. 
 
2. Anzeige eines Feuerwerks mit pyrotechnischen Gegenständen durch den Inha-
ber einer Erlaubnis nach § 23 Abs. 3 SprengV 
Besitzt eine Person eine Erlaubnis nach § 7 oder § 27 des SprengV, ist diese Person 
verpflichtet, das beabsichtigte Feuerwerk bei der Regierung von Oberbayern- Gewerbe-
aufsichtsamt fristgerecht anzuzeigen.  
 
Pyrotechnische Gegenstände sind in verschiedene Kategorien eingeteilt. Die Anzeige-
verpflichtung bezieht sich auf das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der 
Kategorien F2 (2. Januar bis 30. Dezember) sowie F3, F4, P1, P2, T1 und T2 (ganzjäh-
rig). 
 
Die Anzeige muss die Kontaktdaten der für das Abbrennen des Feuerwerks verantwort-
lichen Person (Pyrotechniker/in) sowie die ausstellende Behörde, das Ausstellungsdatum 
und die Nummer der Konzession enthalten. 
 
Das beabsichtigte Abbrennen eines Feuerwerkes muss in dem Fall lediglich angezeigt 
werden, eine Genehmigung durch die Gewerbeaufsichtsämter ist nicht erforderlich. 
 
Da auch Rechtsgebiete der Kommunen betroffen sein können, erhält die betroffene Kom-
mune die Anzeige zur Information und zum Vollzug in ihren Zuständigkeitsbereichen. 
(z.B. Natur- und Tierschutz, Immissions-, Brand- und Denkmalschutz, Waldrecht, öffent-
liche Sicherheit und Ordnung, Straßenbauverwaltung)  
  
Falls sich aus den Anzeigeunterlagen ein Genehmigungsvorbehalt ergibt, Auflagen für 
notwendig erachtet werden oder ein Rechtsverstoß zu befürchten ist, ist eine unmittel-
bare Klärung mit dem verantwortlichen Erlaubnisinhaber durch die betroffene Gemeinde 
erforderlich. Hierbei kann das Feuerwerk durch die Gemeinde untersagt werden. 
 
 
3. Böllerschüsse aus kulturellem Anlass 
Unter Wahrung der bayerischen Schützentradition befürwortet der Bayerische Sport-
schützenbund Böllerschießen im Rahmen der nachfolgenden Anlässe: 
 
Kirchliche Feste (z. B. Fronleichnam, Heiliger Abend, Weihnachten, Patronatsfeste)  
 
Sonstige Feste (z. B. Volkstrauertag, Silvester, Neujahr, Fahnenweihe, Vereinsjubiläum, 
Eröffnung öffentlicher und gemeindlicher Feste, Aufstellen des Maibaums, Traditions-
feste) 
 
Sonstige Anlässe: (für Vereinsmitglieder und Personen des öffentlichen Lebens) 
- Ehrensalut für kirchliche und weltliche Würdenträger bzw. Persönlichkeiten 
- Runde Geburtstage ab dem 50. von langjährigen, verdienten Vereinsmitgliedern und 
Personen des öffentlichen Lebens 
- Empfang von erfolgreichen Teilnehmern an Olympischen Spielen, Europa- und 
Weltmeisterschaften sowie an den Deutschen Meisterschaften 
- Proklamation der Schützenkönige 
- Hochzeit von Vereinsmitgliedern (auch Goldene, Eiserne und Gnadenhochzeit) 
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- Beerdigung von Vereinsmitgliedern und Personen des öffentlichen Lebens 
- Salutschüsse Hochzeit (Wecken) 
Nach den Regeln des Brauchs gilt hier zu beachten, dass zum „Aufwecken“ nur drei Mal 
geschossen wird und ein weiterer (letzter) Schuss dann abgegeben wird, wenn die Braut 
das elterliche Haus verlässt. 
 
Luftkurort versus Tradition 
Die Gemeinde Aschau i.Chiemgau mit seinem Bergsteigerdorf Sachrang erfüllt das Prä-
dikat „Luftkurort“. Die Voraussetzung dafür ist insbesondere die Erfüllung eines nachhal-
tigen Umwelt- und Naturschutzes - dabei werden unterjährige Feuerwerke kritisch gese-
hen. Allerdings sollte im Rahmen der bayerischen Schützentradition das Böllerschießen 
zu den genannten Anlässen in gesundem Maße aufrechterhalten werden. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Herr Stefan Kronier erläutert dem Gemeinderat den Sachverhalt. Aus der anschließen-
den Diskussion unter den Mitgliedern des Gemeinderates geht klar hervor, dass vor allem 
die Schützentradition aufrechterhalten werden sollte. Gleichwohl sollten die Bürgerinnen 
und Bürger über die Regelungen zu den Salut- und Traditionsschüssen durch die Ver-
waltung sensibilisiert werden.  
 
Der Gemeinderat fasst folgenden  
 
 
Beschluss: 
 
In Anbetracht des Natur- und Tierschutzes sowie des Immissions-, Brand- und Denkmal-
schutzes beschließt der Gemeinderat das unterjährige Abrennen pyrotechnischer Ge-
genstände im Gemeindegebiet in den Fällen nach Nr. 1 und Nr. 2 unter Beachtung der 
gesetzlichen Regelungen grundsätzlich zu untersagen. 
 
Im Übrigen beauftragt der Gemeinderat die Verwaltung, die Bürgerinnen und Bürger über 
die Regelungen zu den Salut- und Traditionsschüssen in geeigneter Weise zu sensibili-
sieren.  
 
 
 
Mehrheitlich beschlossen 
Ja: 13    Nein: 4    Anwesend: 17    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 6 Europawahl; 
hier: Bestellung eines Gemeinde-Wahlleiters und dessen Stellvertreter 
sowie Festlegung der Höhe des Erfrischungsgeldes 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Herr Stefan Kronier, Fachbereich Allgemeine Verwaltung  
 
Am Sonntag, 09. Juni 2024, findet die Europawahl statt. Die Abwicklung der Wahl erfor-
dert eine große ehrenamtliche Unterstützung durch die Aschauer Bürger. Dabei sollen 
die Mitglieder des Gemeinderates wieder die Funktion als Wahlvorsteher bzw. Stellver-
tretene Wahlvorsteher in den jeweiligen Wahlbezirken übernehmen. Die Wahlhelferschu-
lung findet am Donnerstagabend, 06. Juni 2024 statt. Wir bitten Sie, die beiden Termine 
schon einmal vorzumerken. An dieser Stelle möchten wir uns bereits jetzt recht herzlich 
für die Unterstützung bedanken. Für jeden Wahlhelfer gibt es wieder ein Erfrischungsgeld 
in Höhe von 50,00 EUR. 
 
Genauere Informationen folgen noch durch Herrn Stefan Kronier und Herrn Josef 
Schrank - beide sind wie bereits bei der Landtags- und Bezirkswahl als Wahlleitung vor-
gesehen. 
 
Für die Gemeinde Aschau i.Chiemgau ist entsprechend Herr Stefan Kronier als Gemein-
dewahlleiter und Herr Josef Schrank als dessen Stellvertreter zu benennen. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Hierzu folgen keine Wortmeldungen.  
Der Gemeinderat fasst folgenden  
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt, Herrn Stefan Kronier zum Gemeindewahlleiter und Herrn 
Josef Schrank als Stellvertretenden Gemeindewahlleiter für die Europawahl 2024 zu be-
stellen. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja: 17    Nein: 0    Anwesend: 17    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 7 Standesamt; 
hier: Widerruf der Bestellung von Frau Sandra Stöger 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Herr Stefan Kronier, Fachbereich Allgemeine Verwaltung  
 
Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 07.12.2021 wurde Frau Sandra Stöger zur Stan-
desbeamtin und auch gleichzeitig zur stellvertretenden Leiterin des Standesamtes 
Aschau i.Chiemgau bestellt.  
 
Auf eigenen Wunsch verlässt Frau Sandra Stöger unsere Gemeinde.  Sie steht seit 
01.02.2024 nicht mehr als Standesbeamtin der Gemeinde Aschau i.Chiemgau zur Verfü-
gung.  
 
Die Bestellung zum Standesbeamten erlischt kraft Gesetz, wenn das Dienstverhältnis 
endet. (§ 3 Abs. 2 der Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetztes)  
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Nach kurzer Vorstellung des Sachverhaltes durch Stefan Kronier, fasst das Gremium fol-
genden  
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Bestellung zur Standesbeamtin von Frau Sandra Stöger 
ab sofort zu widerrufen.  
 
 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja: 17    Nein: 0    Anwesend: 17    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 8 Standesamt; 
hier: Bestellung von Herrn Martin Stuffer als stellvertretenden Leiter des 
Standesamtes 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Herr Stefan Kronier, Fachbereich Allgemein Verwaltung 
 
Die stellvertretende Leiterin des Standesamtes, Frau Sandra Stöger verlässt die Ge-
meinde Aschau i.Chiemgau zum 29.02.2024 und ist bereits nicht mehr im Dienst. 
 
Aus diesem Grunde ist eine neue Stellvertretung für das Standesamt Aschau i.Chiemgau 
zu benennen. 
 
Neben Herrn Stefan Kronier (derzeitige Leitung des Standesamtes) sind Herr Martin Stuf-
fer und Frau Maria Parzinger als Standesbeamte bestellt, wobei sich Frau Maria Parzin-
ger derzeit in Elternzeit befindet.  
 
Als Eheschließungsstandesbeamte sind Erster Bürgermeister Simon Frank und  Zweiter 
Bürgermeister Michael Andrelang bestimmt. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Herr Stefan Kronier erläutert dem Gremium kurz den Sachverhalt. 
Abschließend fasst der Gemeinderat folgenden 
 
 
Beschluss: 
 
Herr Martin Stuffer wird als stellvertretende Leitung für den Standesamtsbezirk Aschau 
i.Chiemgau bestellt. 
 
 
 
Einstimmig beschlossen 
Ja: 17    Nein: 0    Anwesend: 17    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 9 Volkshochschule Chiemsee e. V.; 
hier: Antrag auf Anhebung der Zuschüsse der Trägergemeinden 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Frau Elisabeth Linhuber, Leitung Fachbereich Allgemeine Verwaltung 
 
Der Gemeinderat Aschau i.Chiemgau hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 12.05.2009, 
Beratungspunkt 14 beschlossen, den VHS-Zuschuss auf max. 5.000 € / Jahr zu begren-
zen und die Verwaltung bis auf Widerruf ermächtigt, den beantragten Jahreszuschuss bis 
zu dieser Höhe auszuzahlen. Erst wenn ein höherer Zuschuss seitens der VHS beantragt 
wird, soll eine erneute Vorlage im Gemeinderat erfolgen. 
 
Die bisher bezahlten Zuschüsse sind aus der Anlage 1 ersichtlich.  
 
Mit Schreiben vom 16.01.2024 (Anlage 2) teilt die VHS Prien a.Chiemsee mit, dass sich 
der Verwaltungsrat für eine Erhöhung des Zuschusses der Trägergemeinden von (seit 
dem Jahr 2005) 90.000 € auf nunmehr 100.000 € ausgesprochen hat. Der Beitrag der 
Marktgemeinde Prien a.Chiemsee soll unverändert bei 56.000 € bleiben. Die Stellung-
nahme des Priener Bürgermeisters Andreas Friedrich vom 20.01.2024 hinsichtlich des 
eingefrorenen Priener Anteils ist als Anlage 3 beigefügt. Für alle anderen Trägergemein-
den soll der Zuschuss von 34.000 € auf 44.000 € angehoben werden. Der Verteilungs-
schlüssel ist aus der Anlage 4 ersichtlich.  
 
Für die Gemeinde Aschau i.Chiemgau errechnet sich auf Basis der neuen Grundlage ein 
Zuschussbedarf in Höhe von 6.070 €. 
 
Da dieser Betrag über dem 2009 beschlossenen Maximalbetrag liegt, ist eine neue Be-
schlussfassung des Gemeinderats erforderlich. 
 
Die Erwachsenenbildung gehört gemäß Art. 57 der Gemeindeordnung zu den Aufgaben 
im eigenen Wirkungskreis. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Frau Elisabeth Linhuber erläutert den Mitgliedern des Gemeinderates anhand der beilie-
genden Anlagen den Sachverhalt. Erster Bürgermeister Simon Frank ergänzt wie wichtig 
Bildung ist. Daher ist die Bildung auch im Leitbild „Aschau 2035“ verankert. Der errech-
nete Zuschuss sollte entsprechend gewährt werden. Nach einer kurzen Diskussion fasst 
der Gemeinderat folgenden 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat genehmigt für das Jahr 2024 einen Zuschuss in Höhe von 6.070 € und 
setzt den maximalen Zuschuss für die Folgejahre bis auf Widerruf auf 7.000 € fest. 
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Einstimmig beschlossen 
Ja: 17    Nein: 0    Anwesend: 17    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 10 Information zur Personalsituation in den örtlichen Kindertagesstätten 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Frau Elisabeth Linhuber, Leitung Allgemeine Verwaltung 
 
Bei den örtlichen Kindertagesstätten zeichnet sich derzeit eine dramatische Entwicklung 
der Personalsituation ab: 
 
Kindergarten St. Michael, Sachrang (Träger: Kita-Verbund Chiemsee): 

 Ab 01.04.2024 fehlt 1 Fachkraft 
Dies bedeutet, dass der Kindergarten freitags geschlossen bleibt. 

 Ab 01.09.2024 fehlt zusätzlich 1 Leitung 
Dies bedeutet, dass der Kindergarten im Herbst nicht geöffnet werden kann. 

 
Kindergarten St. Marien, Aschau (Träger: Kita-Verbund Chiemsee): 

 Die Kinderkrippengruppe ist bereits seit Herbst 2023 wegen fehlendem Personal 
geschlossen. 

 Eine Wiedereröffnung im Herbst 2024 ist nur mit 1 Fachkraft und 1 Ergänzungs-
kraft möglich. 

 
Kindertagesstätte Spatzennest (Träger: Gemeinde Aschau i.Chiemgau): 

 Seit Herbst 2023 ist die Berufspraktikantenstelle unbesetzt. 

 Seit Herbst 2023 fehlt 1 Ergänzungskraft. 

 Aktuell ist 1 Fachkraftstelle nicht besetzt (Beschäftigungsverbot) 

 1 weitere Fachkraftstelle ist in absehbarer Zeit verwaist (Elternzeit). 

 Für Herbst 2024 ist mindestens 1 SEJ-Praktikantenstelle zu besetzen. 
Wenn diese Stellen nicht besetzt werden können, muss ab Herbst 2024 eine Kin-
dergartengruppe schließen. 
 

 
Insgesamt fehlt also Personal für 

 10 Krippenkinder (St. Marien) 

 50 Kindergartenkinder (Sachrang und Spatzennest) 
 
Hinzu kommt, dass unabhängig davon mehr Anmeldungen als freie Plätze für das Kita-
Jahr 2024/25 zu verzeichnen sind. 
 
Gemeinsame Maßnahmen zur Personalgewinnung wurden in enger Zusammenarbeit mit 
dem Träger der Katholischen Einrichtungen (Kita-Verbund Chiemsee) und der Gemeinde 
in der kürzlichen Vergangenheit bereits praktiziert und sind aktuell wieder in Vorbereitung 
bzw. Umsetzung. 
Es wird alles getan, um die Schließung von ganzen Einrichtungen bzw. einzelner Grup-
pen zu verhindern. 
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Sitzungsverlauf: 
 
Erster Bürgermeister Simon Frank und Frau Elisabeth Linhuber erläutern dem Gemein-
derat eingehend den Sachverhalt. Hinzu kommt, dass das KiTa-Personal weit über der 
Belastungsgrenze arbeitet. Die Gemeinde und der KiTa-Verbund stehen zur Bewerkstel-
ligung der großen Herausforderungen in engem Schulterschluss. Beide Träger, welche 
seit jeher bestens und vertrauensvoll zusammenarbeiten, sind sich der großen Verant-
wortung bewusst und werden weiterhin alle Hebel in Bewegung setzten, freie Stellen mit 
geeignetem Personal zu besetzten. Die aktuellen Stellenausschreibungen wurden bereits 
mehrmals über zahlreiche Kanäle veröffentlicht.  
Um auf die Situation, welche landesweit nicht neu ist, aufmerksam zu machen und den 
Dialog mit übergeordneten Stellen herzustellen, haben sich die Trägervertreter etwas 
ganz Besonderes einfallen lassen. So werden am Montag, 11. März 2024 im Rahmen 
eines „Prientaler KiTa-Aktionstages“ an allen drei Kindergärten im Gemeindegebiet 
Aschau i.Chiemgau die aktuellen Problemstellungen erfasst und die Ursache des Perso-
nalmangels analysiert. Dabei sollen auch Maßnahmen und Ziele zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen definiert werden. 
 
Hierzu wird Erster Bürgermeister Simon Frank sowie seine beiden Stellvertreter Zweiter 
Bürgermeister Michael Andrelang und Dritte Bürgermeisterin Monika Schmid jeweils in 
den Einrichtungen vor Ort in den Austausch mit dem Personal, Elternvertretern und mit 
den Kindern gehen. 
 
Zur Aktion, welche u. a. durch den Bayrischen Rundfunk begleitet wird, wurden auch 
politische Vertreter der Landesregierung Bayerns und des Landkreises Rosenheims ein-
geladen.  
 
 
 
Zur Information 
Anwesend: 17   
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Top 11 Antrag auf Widmung eines Steges über die Prien ("Johanna-Weißenstei-
ner-Steg") 

 
 
Sachverhalt: 
 
Autor: Frau Elisabeth Linhuber, Leitung Allgemeine Verwaltung 
 
Mit Schreiben vom 05.02.2023 beantragt eine Gemeindebürgerin, den ehemals Herrn Dr. 
Franz Hayler gewidmeten Steg über die Prien im Bereich Grünwald / Engerndorf künftig 
Frau Johanna Weißensteiner zu widmen. Auf die Anlage wird ergänzend Bezug genom-
men. 
 
 
Finanzierung: 
 
Erforderliche Haushaltsmittel sind im aktuellen Haushaltsentwurf nicht vorgesehen. 
 
 
Sitzungsverlauf: 
 
Der Gemeinderat wird durch Ersten Bürgermeister Simon Frank und Frau Elisabeth Lin-
huber über den Inhalt des beiliegenden Antrages in Kenntnis gesetzt. 
 
Nach anschließender kurzer Diskussion unter den Mitgliedern des Gemeinderates wird 
der  
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschießt den Antrag anzunehmen und den Steg über die Prien an der 
Fischer-Kapelle im Ortsteil Engerndorf wie folgt zu widmen: 
„Johanna-Weißensteiner-Steg“ 
 
 
 
Mehrheitlich abgelehnt 
Ja: 0    Nein: 17    Anwesend: 17    Persönlich beteiligt: 0   
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Top 12 Anfragen aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder 

  
 
Sachverhalt: 
 
Aus den Reihen der Gemeinderatsmitglieder werden folgende Wortmeldungen vorgetra-
gen: 
 
Herr Peter Thauer 
macht auf den hohen Durchgangsverkehr am Wochenende vor allem durch Kraftfahrzeu-
gen mit auswärtigen Kennzeichen, häufig polnische, auf der Staatstraße zwischen 
Sachrang und Aschau aufmerksam. Dabei bittet er die Verwaltung zu prüfen, ob eine 
verkehrsgesteuerte Ampelanlage installiert werden könnte, um den Verkehr entspre-
chend zu reduzieren. Die Hoffnung ist, dass durch diese Maßnahme die Reisenden ver-
stärkt die Autobahn, anstatt der Staatstraße nutzen.  
 
Herr Gerhard Reiter 
fragt nach, welche Tiefbaumaßnahme zwischen Fußballplatz und Wirtshaus Schießstätte 
derzeit stattfindet. Zweiter Bürgermeister Michael Andrelang erläutert, dass es sich hier-
bei um eine Ausgrabung zur Entwässerung der neuen Priental-Halle handelt. 
 
 
 
Zur Information 
Anwesend: 17   
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Aschau i.Chiemgau, 05.03.24 
 
 
 
 
Simon Frank, Erster Bürgermeister Stefan Kronier, Schriftführer 

 
 


